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Antidiskriminierungsgesetz 

Entwurf für ein Antidiskriminierungsgesetz vorgestellt  

Berlin, 15. Dezember 2004 

Heute haben die Regierungskoalitionen den Entwurf eines 
Antidiskriminierungsgesetzes vorgestellt. Der Gesetzentwurf sieht 
neben arbeitsrechtlichen Regelungen und der Einrichtung einer 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch differenzierte 
Diskriminierungsverbote im Rechtsverkehr zwischen Privatleuten vor. 
„Die Gleichheit vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminierungen 
ist ein Menschenrecht, das in Deutschland im Grundgesetz 
festgeschrieben ist und jede staatliche Gewalt bindet. Mit dem 
Antidiskriminierungsgesetz werden die Bürgerinnen und Bürger nun 
auch besser vor Benachteiligungen im privaten Rechtsverkehr 
geschützt. Es ist gelungen, einen tragfähigen Kompromiss für die 
Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien in das 
deutsche Recht zu finden. Die Lösung bietet den Betroffenen einen 
wirksamen Schutz vor Diskriminierung, ohne den privaten 
Wirtschaftsverkehr mit bürokratischen Regeln zu überziehen“, begrüßte 
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries die Einigung. 

Der Gesetzentwurf verbietet nicht nur Diskriminierungen wegen des 
Geschlechts und der ethnischen Herkunft, sondern auch wegen der 
Religion oder Weltanschauung, wegen des Alters, wegen Behinderung 
oder der sexuellen Identität. Abgesehen von der Diskriminierung wegen 
der ethnischen Herkunft gelten die Vorschriften für besonders 
augenfällige Benachteiligungen, nämlich dort, wo Verträge 
üblicherweise ohne Ansehen der Person abgeschlossen werden, oder 
wo das Ansehen der Person eine untergeordnete Rolle spielt. 
Unterscheidungen aus sachlichem Grund bleiben jedoch nach wie vor 
zulässig. Ausgenommen ist auch der private Nähebereich. „Jeder soll 
weiter selbst entscheiden können, an wen er die Einliegerwohnung in 
seinem Haus vermietet. Aber eine Zurückweisung von behinderten 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern z.B. in Gaststätten darf und wird es 
nach dem neuen Gesetz nicht geben“, erläuterte Zypries. 

Im Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat binden die 
verfassungsrechtlichen Gleichheitssätze bereits alle Bereiche 
staatlichen Handelns. Deutschland ist darüber hinaus verpflichtet, vier 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umzusetzen, die den 
Schutz vor Diskriminierung regeln. Hiervon sind viele Bereiche unserer 
Rechtsordnung betroffen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich von 
Beschäftigung und Beruf, die Bestimmungen gelten gleichermaßen 
etwa für Arbeitnehmer, Auszubildende oder für den öffentlichen Dienst. 
Zuständig für die Umsetzung ist insoweit das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit. Betroffen ist aber auch das Zivilrecht, 
insbesondere Verträge mit Lieferanten, Dienstleistern oder Vermietern. 
Für die Umsetzung der zivilrechtlichen Regelungen ist innerhalb der 
Bundesregierung das Bundesministerium der Justiz zuständig. 
Schließlich ist eine Antidiskriminierungsstelle zu errichten, die in der 
Zuständigkeit des Bundesfamilienministeriums angesiedelt wird. 

Die Koalitionsfraktionen haben sich jetzt über die Umsetzung in das 
deutsche Recht geeinigt. Der Entwurf der Fraktionen von SPD und 
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Bündnis 90 / Die Grünen beruht auf Vorarbeiten, die von den fachlich 
zuständigen Ministerien geleistet worden sind (vor allem 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Bundesministerium der 
Justiz). 

Hier finden Sie den Entwurf der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 / 
Die Grünen sowie vertiefende Informationen zum Download. 
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